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Allgemeine Geschäftsbedingungen Förderanlagen 

 
1 Geltungsbereich 

1.1 Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten g egenüber 
Unternehmern, juristischen Personen des öffentliche n Rechts oder 
einem öffentlich-rechtlichen Sondervermögen. Unsere  allgemeinen 
Geschäftsbedingungen gelten für alle gegenwärtigen und zukünf-
tigen Geschäftsbeziehungen. 

1.2 Wir liefern ausschließlich zu nachstehenden Bed ingungen. 
Abweichende oder weitergehende Geschäftsbedingungen  des 
Käufers werden nicht anerkannt, auch wenn wir nicht  ausdrücklich 
widersprechen. Änderungen und Ergänzungen bedürfen der 
Schriftform, es sei denn, dass bei Erklärungen in a nderer Form 
hinreichend deutlich zum Ausdruck kommt, dass sie u nabhängig 
vom Schrifterfordernis gelten soll. 

1.3 Unsere Bedingungen gelten, sofern wir auf sie h ingewiesen 
haben, spätestens mit Annahme der Lieferung als ane rkannt, auch 
wenn dies vom Käufer nicht bestätigt ist. 

2 Auftragsumfang, Abwicklung, Unmöglichkeit 

2.1 Art und Umfang der Lieferungen und Leistungen s ind ab-
schließend durch das Angebot von RUD und einer dami t überein-
stimmenden, anderenfalls von RUD bestätigten Auftra gsbestäti-
gung durch den Kunden festgelegt. Ein Vertrag kommt  - mangels 
besonderer Vereinbarung - mit der schriftlichen Auf tragsbestäti-
gung von RUD zustande. Abweichungen vom Auftragsumf ang sind 
als Nachtragsaufträge zu vereinbaren.  
Für die Auftragsabwicklung gelten folgende Bestimmu ngen je-
weils in der Reihenfolge: 
• besonders vereinbarte Vertragsbedingungen (Angebot und 

Auftragsbestätigung, jeweils einschließlich zugehör iger An-
lagen);  

• Pflichtenheft (falls vereinbart) 
• Lieferungs-/Montage- und Zahlungsbedingungen von RU D 

und technische Rahmenbedingungen von RUD; 
• gesetzliche Bestimmungen. 

Einkaufsbedingungen des Kunden gelten nur bei ausdr ückli-
cher schriftlicher Bestätigung durch RUD, sie werde n auch 
durch Auftragsbestätigung nicht Vertragsinhalt. 

2.2 Für Schadensersatzansprüche jeder Art wegen Unm öglichkeit 
der Lieferung und Leistung gilt Ziffer 6 entspreche nd. Soweit RUD 
nicht nach Ziff. 6.2 zwingend unbeschränkt haftet, wird jeder 
Schadensersatz wegen Unmöglichkeit der Lieferung/Le istung bzw. 
jeder Ersatz vergeblicher Aufwendungen beschränkt a uf max. 50 
% des jeweiligen Auftragswerts. Das Recht des Kunde n zum 
Rücktritt vom Vertrag bleibt unberührt. 
 
 
3 Vor- und Nebenleistungen 
 
3.1 Im Rahmen der Erbringung von Montageleistungen im Betrieb 
des Kunden gilt folgendes. Der Kunde hat auf seine Kosten und 
Gefahr alle Vor- und Nebenleistungen zu erbringen, die zur Erstel-
lung der Anlage erforderlich sind, wie Einholung de r Bau- und 
Betriebsgenehmigungen, der amtlich geprüften Statik  usw. Er hat 
alle von RUD angeforderten Arbeitskräfte und techni schen Instal-
lationen sowie Heizung, Beleuchtung und Betriebskra ft mit An-
schlüssen an den Montageplätzen zu stellen. Für die  Aufbewah-
rung des Materials und der Werkzeuge sind vom Kunde n geeigne-
te, trockene und verschließbare Räume, sowie angeme ssene 
Arbeits- und Aufenthaltsräume für das Personal zu s tellen. 
 
Der Kunde haftet für alle Schäden durch Diebstahl, Feuer, Wasser 
sowie sonstigen zufälligen Untergang, ohne dass es auf ein Ver-
schulden ankommt. 
 
3.2 Verzögert sich der Beginn oder der Ablauf der A rbeiten durch 
Umstände, die von RUD nicht zu vertreten sind, hat der Kunde alle 
Mehrkosten zu tragen. Dies gilt auch für Unterbrech ungen auf-
grund von vom Kunden veranlassten konstruktiven Änd erungen in 
der Anlage. 
 

3.3 Im Falle von Lieferungen ohne Montageleistung: RUD ist nicht 
verpflichtet, Bestellungen des Kunden auf Verwendba rkeit und 
Tauglichkeit für dessen Nutzungsabsichten hin zu pr üfen. 
 
 
4 Liefer-/ Leistungsfristen und Fertigstellungsterm ine, Abnahme 
 
4.1 Liefer-/ Leistungsfristen und Fertigstellungste rmine werden 
individuell vereinbart. Fristen werden angemessen v erlängert bzw. 
Termine zum Beginn oder der Beendigung der Leistung en werden 
hinausgeschoben, wenn Vertragsbestandteile einverne hmlich erst 
nach Auftragserteilung vereinbart werden, der Kunde  seine Vor-
leistungen nicht rechtzeitig bis zum Beginn der Lei stungen er-
bringt oder durch sonstige Vereinbarungen bzw. nich t von RUD zu 
vertretende Umstände der Auftragsumfang verändert o der die 
ununterbrochene Fertigstellung beeinträchtigt wird.  RUD kann 
daneben bei vom Kunden verlangten Veränderungen des  Auf-
tragsumfanges eine Neufestlegung von Liefer-/ Leist ungsfristen 
und Fertigstellungsterminen verlangen, so z.B. im F alle rechtswid-
riger oder nicht zu erwartender zusätzlicher behörd licher Anforde-
rungen.  
Lieferung erfolgt ab Werk. Die Lieferfrist gilt mit  der Meldung der 
Versandbereitschaft als eingehalten, wenn die Verse ndung aus 
dem Lieferwerk oder dem Lager ohne Verschulden von RUD un-
möglich ist. Das gleiche gilt für die Selbstabholun g. 
 
4.2 Der Kunde hat bei Überschreitung der vereinbart en Liefer-/ 
Leistungsfristen und Fertigstellungstermine eine an gemessene 
Nachfrist zu setzen. 
Für Schadensersatzansprüche jeder Art wegen verspät eter Liefe-
rung und Leistung gilt Ziffer 6 entsprechend. Sowei t RUD nicht 
nach Ziff. 6.2 zwingend unbeschränkt haftet, wird j eder Schadens-
ersatz wegen schuldhaft verzögerter Lieferung/Leist ung be-
schränkt auf max. 50 % des jeweiligen Auftragswerts . Schadens-
pauschalierungen in besonderen Vertragsbedingungen bleiben 
vorbehalten. 
Bei unverschuldetem Unvermögen durch RUD oder ihrer  Lieferan-
ten sowie bei höherer Gewalt entfallen Verzugs- und  sonstige 
Schadensersatzansprüche des Kunden. 
Die Einhaltung von Liefer-/ Leistungsfristen und Fe rtigstellungs-
termine steht, wenn RUD den Abschluss eines entspre chenden 
Deckungsgeschäfts mit ihrem Lieferanten tätigt und nachweist, 
dass dieser sie im Stich gelassen hat, unter dem Vo rbehalt richti-
ger und rechtzeitiger Selbstbelieferung von RUD. 
Sich abzeichnende Verzögerungen teilt RUD unverzügl ich mit. 
 
4.3 Der Kunde hat auf Verlangen von RUD die fertigg estellte 
Leistung abzunehmen. Die Abnahme gilt mit der letzt en Teilab-
nahme als erfolgt, wenn sämtliche Teile der Leistun g durch Teil-
abnahme vollständig abgenommen sind. Erfolgt keine Abnahme, 
gilt die Leistung mit Ablauf von zwölf Werktagen na ch schriftlicher 
Mitteilung über die Fertigstellung, spätestens mit der Ingebrauch-
nahme der Leistung, als abgenommen. 
 
 
5 Gefahrübergang, Gewährleistung 
 
5.1 Die Gefahr für Lieferungen geht auf den Kunden ab Herstel-
lungswerk oder Lager RUD über. Sie geht auch auf ih n über, wenn 
der Versand auf sein Verlangen verzögert wird, ab M itteilung der 
Versandbereitschaft. 
Dies gilt, soweit vereinbart, auch für Lieferungen von Gegenstän-
den, die aufgrund eines Werk- oder Werklieferungsve rtrages an 
den Kunden zur Erbringung einer Montageleistung ver sendet 
werden. 
Ansonsten geht die Gefahr insoweit mit der Verbring ung der 
Liefer-/Montagegegenstände an den Montageort auf de n Kunden 
über. 
 
5.2 Offensichtliche und bei ordnungsgemäßer Untersu chung 
erkennbare Mängel hat der Kunde unverzüglich nach A blieferung 
schriftlich zu rügen. Nicht offensichtliche und bei  ordnungsgemä-
ßer Untersuchung nicht erkennbare Mängel hat der Ku nde unver-
züglich nach Entdeckung schriftlich zu rügen. 
 
5.3 Die Gewährleistungsfrist für Lieferungen und Le istungen 
beträgt 12 Monate. Sie beginnt mit der Abnahme von Montagear-
beiten bzw. mit Ablieferung der zu liefernden Ware.  Die Mängelhaf-
tung geht nach Wahl von RUD auf Nachbesserung oder Ersatz der 
beanstandeten Teile. Bei Fehlschlagen von Nachbesse rung oder 
Ersatzlieferung oder bei Nichteinhaltung einer Fris t zur Mängelbe-
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seitigung kann der Kunde nach seiner Wahl Herabsetz ung der 
Vergütung oder Rückgängigmachung des Vertrages verl angen. 
Soll eine von RUD zu liefernde/zu montierende Anlag e bereits vor 
der Abnahme vom Kunden ganz oder teilweise genutzt werden, so 
ist dies vor Montagebeginn vertraglich zu vereinbar en. Mit Beginn 
der Nutzung einer Anlage durch den Kunden erfolgt d er Gefahr-
übergang, auch hinsichtlich der Nutzung der Anlage bzw. des 
Anlagenteils durch den Kunden. In solchen Fällen kö nnen vor 
Montagebeginn vertraglich Vorabnahmen für die zu nu tzenden 
Bereiche vereinbart werden. 
Werden die gelieferten Anlagen entgegen dem übergeb enen Be-
dienerhandbuch gewartet oder instandgesetzt oder er folgt eine 
bestimmungswidrige Nutzung der Anlage, entfällt jed e Gewährleis-
tung und Haftung von RUD, gleich aus welchem Rechts grund, 
wenn nicht sonstiges Verschulden von RUD gem. Ziff.  6 zwingend 
zu einer Mithaftung führt. RUD haftet auch nicht fü r Folgen schäd-
licher Einflüsse am Aufstellungs-/Verwendungsort de r Lieferun-
gen/Leistungen, wie z.B. aggressives Klima (außer d ie Beachtung 
derartiger Umstände war von RUD geschuldet), und be i Verwen-
dung der Lieferungen/Leistungen für andere als norm ale Betriebs-
zwecke. 
 
5.4 RUD leistet keine eigene Gewähr für Zulieferung  von Erzeug-
nissen Dritter, sofern diese dem Kunden bei Vertrag sabschluss 
mitgeteilt worden sind. Sie tritt insoweit ihre Gew ährleistungsan-
sprüche gegen die Zulieferfirmen an den Kunden ab, der die Abtre-
tung annimmt. 
 
5.5 Bei Liefer- und/oder Montageteilen, die bei bes timmungsge-
mäßem Gebrauch einem normalen Verschleiß unterliege n („Ver-
schleißteile“), haftet RUD nicht für die normale Ab nutzung durch 
Gebrauch. 
 
 
6 Haftung 
 
Die nachfolgenden Regelungen gelten, gleich aus wel chem 
Rechtsgrund, insbesondere, nicht ausschließlich, fü r Schadenser-
satzansprüche neben oder statt der Leistung, auch w egen Män-
geln, aus der Verletzung von Pflichten aus einem Sc huldverhältnis 
und für Ansprüche auf Ersatz vergeblicher Aufwendun gen, für 
Ansprüche aus Verzug und aus unerlaubter Handlung. 
 
 
6.1 Wird bei der Montage ein von RUD geliefertes Mo ntageteil 
durch Verschulden von RUD beschädigt, so hat diese es nach 
ihrer Wahl auf eigene Kosten wieder instand zu setz en oder neu zu 
liefern. Wenn der Liefer- bzw. Montagegegenstand du rch Ver-
schulden der RUD infolge unterlassener oder fehlerh after Ausfüh-
rung von vor oder nach Vertragsschluss erfolgten Vo rschlägen 
und Beratungen oder durch die Verletzung anderer ve rtraglicher 
Nebenverpflichtungen - insbesondere Anleitung für B edienung 
und Wartung des Liefergegenstandes - vom Kunden nic ht ver-
tragsgemäß verwendet werden kann, so gelten unter A usschluss 
weiterer Ansprüche des Kunden die Regelungen der Ge währleis-
tungshaftung und die nachfolgenden Regelungen entsp rechend. 
 
6.2 Für Schäden haftet RUD - aus welchen Rechtsgrün den auch 
immer - immer 
a) bei Vorsatz, 
b) bei grober Fahrlässigkeit des Inhabers/der Organ e oder lei-

tender Angestellter, 
c) bei schuldhafter Verletzung von Leben, Körper, G esundheit, 
d) bei Mängeln, die sie arglistig verschwiegen oder  deren Abwe-

senheit sie garantiert hat, oder  
e) bei Mängeln des Liefergegenstandes, soweit nach Produkthaf-

tungsgesetz für Personen- oder Sachschäden an priva t  ge-
nutzten Gegenständen gehaftet wird. 

 
6.3 Bei schuldhafter Verletzung wesentlicher Vertra gspflichten 
haftet RUD auch bei grober Fahrlässigkeit nicht lei tender Ange-
stellter und bei leichter Fahrlässigkeit, in letzte rem Fall begrenzt 
auf den vertragstypischen, vernünftigerweise vorher sehbaren 
Schaden. 
 
6.4 In Fällen grober Fahrlässigkeit ist, wenn nicht  einer der übri-
gen zwingenden Haftungsgründe gem. Ziff. 6.2 vorlie gt, die Haf-
tung von RUD beschränkt auf den vertragstypischen v orhersehba-
ren Schaden. 
 
6.5 Weitere Ansprüche sind ausgeschlossen. 
 
 
 

7 Preise, Zahlungsbedingungen 

7.1 Die Preise verstehen sich ab Werk in Euro aussc hließlich 
Verpackung; der Käufer hat die Kosten des Transport s wie Fracht, 
Verladung, Transportversicherung sowie Zölle etc. z u tragen. Ist 
frachtfreie Lieferung vereinbart, gehen etwaige Meh rkosten für 
Versandwünsche des Käufers, die von unserem Preisan gebot 
abweichen, zu Lasten des Käufers. 

7.2 Die Berechnung erfolgt auf Euro-Basis zu den am  Tage der 
Lieferung allgemein geltenden Preisen, sofern keine  bestimmten 
Preise vereinbart sind. Erfolgt vertragsgemäß oder aus vom Käu-
fer zu vertretenden Gründen die Lieferung mehr als drei Monate 
nach Zustandekommen des Vertrags, sind wir zur Anpa ssung der 
vereinbarten Preise entsprechend der Änderungen uns erer allge-
meinen Lieferpreise im Rahmen einer marktgerechten Preisent-
wicklung berechtigt.  

7.3 Die Zahlungen sind spesenfrei in der vereinbart en Währung an 
unserem Sitz zu leisten. 

7.4 Zahlungen sind, wenn nicht anders vereinbart,  innerhalb von 
30 Tagen ab Rechnungsdatum und Versand oder Versand bereit-
schaft ohne Abzug zu leisten. Bei Zielüberschreitun gen werden die 
gesetzlichen Zinsen berechnet. Überweisungen gelten  als Zahlung 
zum Zeitpunkt der Gutschrift und Schecks mit Eingan g bei uns 
unter Vorbehalt der Einlösung. 

7.5 Zahlungsanweisungen und Wechsel werden nur nach  beson-
derer Vereinbarung und ebenso wie Schecks nur zahlu ngshalber 
angenommen. Einziehungs- und Diskontspesen gehen zu  Lasten 
des Käufers. Die Weitergabe und Prolongation gilt n icht als Erfül-
lung. 

7.6 Nachlässe wie Skonti oder sonstige Vergünstigun gen werden 
nur aufgrund besonderer Vereinbarungen gewährt. Ein  vereinbar-
tes Skonto kann der Käufer nur abziehen, wenn er ni cht mit ande-
ren Verbindlichkeiten uns gegenüber in Verzug ist. 

7.7 Der Käufer kann nur wegen unbestrittener oder r echtskräftig 
festgestellter Ansprüche gegen unsere Forderungen a ufrechnen 
oder ein Zurückbehaltungsrecht geltend machen. 

7.8 Zahlungsverzögerungen oder Bekanntwerden einer wesentli-
chen Verschlechterung der Vermögensverhältnisse des  Käufers 
berechtigen uns als Lieferer, sofortige volle Bezah lung oder hin-
reichende Sicherheitsleistungen zu verlangen, ohne dass unser 
Recht zum Rücktritt für diesen Fall eingeschränkt w ird. 

7.9 Eine Abtretung der Forderungen gegen uns ist au sgeschlos-
sen. 

8 Eigentumsvorbehalt 

RUD behält sich das Eigentum an den Liefer-/ Montag egegenstän-
den bis zum Eingang aller Zahlungen aus dem Liefer-  bzw. Monta-
gevertrag vor. Sofern Liefer-/ Montagegegenstände b eim Kunden 
mit anderen Gegenständen vermischt oder verarbeitet  werden, teilt 
der Kunde dies RUD vorab mit.  

In jedem Falle wird RUD entsprechend dem Anteil, de n sie mit den 
von ihr gelieferten Gegenständen zu der entstandene n Sachge-
samtheit beigetragen hat, anteilige Miteigentümerin . Erfolgt eine 
Verbindung oder Vermischung in der Weise, dass die Sache des 
Kunden als Hauptsache anzusehen ist, so gilt als ve reinbart, dass 
der Kunde RUD anteilmäßig Miteigentum überträgt; de r Lieferant 
verwahrt das Alleineigentum oder das Miteigentum fü r RUD. Bei 
der Bestimmung des für RUD entstehenden Miteigentum santeils 
wird zur Berechnung des Werts der von RUD geliefert en Gegen-
stände der Rechnungsbetrag mit MwSt., für die übrig en Gegen-
stände, insbesondere des Kunden, deren aktueller Ve rkehrswert 
zugrunde gelegt.  
Soweit der noch für RUD zu realisierende Verkehrswe rt des Siche-
rungsgutes einschließlich Kosten der Verwertung den  Wert der 
offenen Forderungen von RUD gegenüber dem Kunden um  mehr 
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als 20 % übersteigt, ist RUD verpflichtet, das Vorb ehaltseigentum 
anteilsmäßig freizugeben. 
Der Kunde darf die Liefer-/Montagegegenstände weder  veräußern, 
verpfänden noch zur Sicherung übereignen. Bei Pfänd ungen 
sowie Beschlagnahme oder sonstigen Verfügungen durc h Dritte 
hat er RUD unverzüglich davon zu benachrichtigen. 
Bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden, insbeson dere bei 
Zahlungsverzug, ist RUD zur Rücknahme der Liefer-
/Montagegegenstände nach Mahnung berechtigt und der  Kunde 
zur sofortigen Herausgabe verpflichtet. Aufgrund de s Eigentums-
vorbehalts kann RUD die Liefer- 
/Montagegegenstände nur herausverlangen, wenn sie v om Vertrag 
zurückgetreten ist. 
Bei einem Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahr ens über das 
Vermögen des Kunden bzw. bei vom Kunden nicht abwen dbaren 
Zwangsvollstreckungsmaßnahmen Dritter in die Vorbeh altsware 
ist RUD berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten und die sofortige 
Rückgabe der Liefer-/Montagegegenstände zu verlange n. 
RUD ist, solange ihr Eigentumsvorbehalt besteht, be rechtigt, 
Liefer- und Montagegegenstände auf Kosten des Kunde n gegen 
Diebstahl, Bruch-, Feuer-, Wasser- und sonstige Sch äden zu 
versichern, wenn diese auf der Baustelle während de r Montagear-
beiten vorgehalten werden müssen und sofern nicht d er Kunde 
selbst die Versicherung nachweist. 
 
 
9 Verjährung 
 
Alle Ansprüche des Kunden - aus welchem Rechtsgrund  auch 
immer - verjähren in 12 Monaten. Für Schadensersatz ansprüche 
nach Abschnitt 6.2 a) bis e) gelten die gesetzliche n Fristen. Sie 
gelten auch für Mängel eines Bauwerks oder für Lief ergegenstän-
de, die entsprechend ihrer üblichen Verwendungsweis e für ein 
Bauwerk verwendet wurden und dessen Mangelhaftigkei t verur-
sacht haben. 
 
10 Softwarenutzung 
 
Soweit im Lieferumfang Software enthalten ist, wird  dem Kunden 
ein nicht ausschließliches Recht eingeräumt, die ge lieferte Soft-
ware einschließlich ihrer Dokumentationen zu nutzen . Sie wird zur 
Verwendung auf dem dafür bestimmten Liefer-
/Montagegegenstand überlassen. Eine Nutzung der Sof tware auf 
mehr als einem System ist untersagt.  
Der Kunde darf die Software nur im gesetzlich zuläs sigen Umfang 
(§§ 69a ff. Urheberrechtsgesetz) vervielfältigen, ü berarbeiten, 
übersetzen oder von dem Objektcode in den Quellcode  umwan-
deln. Er verpflichtet sich, Herstellerangaben - ins besondere Copy-
right-Vermerke - nicht zu entfernen oder ohne vorhe rige ausdrück-
liche Zustimmung von RUD zu verändern. Ein Anspruch  auf Offen-
legung des Quellcodes von Software besteht nicht. 
Alle sonstigen Rechte an der Software und den Dokum entationen 
einschließlich der Kopien bleiben bei RUD bzw. beim  Softwarelie-
feranten. Die Vergabe von Unterlizenzen ist nicht z ulässig. 
 
11 Vertragsänderungen 
 
Vertragsänderungen oder Vertragsergänzungen bedürfe n der 
Schriftform. Soweit einzelne Bestimmungen des Vertr ags mit dem 
Käufer einschließlich dieser allgemeinen Geschäftsb edingungen 
ganz oder teilweise ungültig sind oder werden, blei bt der übrige 
Vertragsinhalt in Kraft. 
Die Vertragspartner verpflichten sich, die ungültig e durch eine 
gültige Bestimmung zu ersetzen, die dem wirtschaftl ich Gewollten 
am nächsten kommt. 
 
12 Geheimhaltung 
 
Der Kunde ist verpflichtet, alle erhaltenen Abbildu ngen, Zeichnun-
gen, Berechnungen und sonstigen Unterlagen und Info rmationen 
(vgl. auch Ziff. 1) strikt geheim zu halten. Dritte n dürfen sie nur mit 
ausdrücklicher Zustimmung von RUD offengelegt werde n. Die 
Geheimhaltungsverpflichtung gilt auch nach Abwicklu ng dieses 
Vertrages; sie erlischt, wenn und soweit das in den  überlassenen 
Abbildungen, Zeichnungen, Berechnungen und sonstige n Unterla-
gen enthaltene Fertigungswissen allgemein bekannt g eworden ist. 
 
 
13 Exportkontrolle 

Europäische Rechtsvorschriften sind in der Umsetzun g der Au-
ßenwirtschaftskontrolle und Sicherstellung einer zu verlässigen 
Lieferkette eigenverantwortlich zu beachten. Insbes ondere ist über 

Verhandlungen, Verhandlungsergebnisse, vertrauliche n Unterla-
gen und Versanddaten Stillschweigen zu bewahren. 

14 Erfüllungsort, Gerichtsstand, anwendbares Recht 

14.1 Erfüllungsort für alle Verpflichtungen aus dem  Vertragsver-
hältnis ist Aalen/Württ. 

14.2 Gerichtsstand für alle aus dem Vertragsverhält nis entste-
henden Differenzen ist Aalen/Württ. Dies gilt auch für Ansprüche 
aus Wechseln oder Schecks, die zur Erfüllung von Ve rtragspflich-
ten gegeben wurden. Wir sind jedoch berechtigt, den  Käufer an 
einem anderen zuständigen Gericht zu verklagen. 

14.3 Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschla nd. Die 
Bestimmungen des UN-Kaufrechts finden keine Anwendu ng. 

15 Widerrufsbelehrung 

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von zwe i Wochen 
ohne Angabe von Gründen in Textform (z.B. Brief, Fa x, E-Mail) 
oder durch Rücksendung der Sache widerrufen. Die Fr ist beginnt 
frühestens mit Erhalt dieser Belehrung. Zur Wahrung  der Wider-
rufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Wid errufs oder 
der Sache. Der Widerruf ist zu richten an: 

RUD Ketten Rieger & Dietz GmbH u. Co. KG 
Friedensinsel 
73432 Aalen, Germany 
 
E-mail: rudketten@rud.com 
Telefax: +49 7361 504-1450 
 
Wir sind berechtigt, die Daten über den Käufer, die  wir im Rahmen 
oder im Zusammenhang mit der Geschäftsverbindung vo m Käufer 
selbst oder von Dritten erhalten, im Sinne des Bund esdaten-
schutzgesetzes zu verarbeiten. 


